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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Globalisierung und der 
technologische Wandel werden die 
Verflechtungen und Interdependenzen der 
Volkswirtschaften der Welt wahrscheinlich 
weiter verstärken. Die Reallokation von 
Arbeitnehmern ist ein integraler und 
unumgänglicher Bestandteil dieser 
wirtschaftlichen Veränderungen. Wenn die 
Vorteile des Wandels gerecht verteilt 
werden sollen, ist die Unterstützung für 
entlassene und von Arbeitsplatzverlust 
bedrohte Arbeitnehmer von größter 
Bedeutung. Der „Qualitätsrahmen der EU 
für die Antizipation von Veränderungen 
und Umstrukturierungen“22 ist das 
Politikinstrument der Union mit bewährten 
Verfahren zur Antizipation und 
Bewältigung von 
Unternehmensumstrukturierungen. Er 
bietet ein umfassendes Konzept für den 
Umgang mit den Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Anpassung und Umstrukturierung sowie 
den einhergehenden 
beschäftigungspolitischen und sozialen 
Auswirkungen mit geeigneten Strategien. 
Ferner werden die Mitgliedstaaten darin 
aufgerufen, die Unions- und nationalen 
Finanzmittel so einzusetzen, dass die 
sozialen Auswirkungen der 
Umstrukturierung, insbesondere die 
negativen Auswirkungen auf die 
Beschäftigung, besser abgefedert werden 
können. Die wichtigsten Instrumente der 
Union zur Unterstützung betroffener 
Arbeitnehmer sind der Europäische 

(8) Die Globalisierung und der 
technologische Wandel werden die 
Verflechtungen und Interdependenzen der 
Volkswirtschaften der Welt wahrscheinlich 
weiter verstärken. Die Reallokation von 
Arbeitnehmern ist ein integraler 
Bestandteil dieser wirtschaftlichen 
Veränderungen. Wenn die Vorteile des 
Wandels gerecht verteilt werden sollen, ist 
die Unterstützung für entlassene und von 
Arbeitsplatzverlust oder Aufgabe der 
Tätigkeit bedrohte Arbeitnehmer von 
größter Bedeutung. Der „Qualitätsrahmen 
der EU für die Antizipation von 
Veränderungen und Umstrukturierungen“22

ist das Politikinstrument der Union mit 
bewährten Verfahren zur Antizipation und 
Bewältigung von 
Unternehmensumstrukturierungen. Er 
bietet ein umfassendes Konzept für den 
Umgang mit den Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Anpassung und Umstrukturierung sowie 
den einhergehenden 
beschäftigungspolitischen und sozialen 
Auswirkungen mit geeigneten Strategien. 
Unbeschadet der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen werden die 
Mitgliedstaaten ferner darin aufgerufen, 
die Unions- und nationalen Finanzmittel so 
einzusetzen, dass die sozialen 
Auswirkungen der Umstrukturierung, 
insbesondere die negativen Auswirkungen 
auf die Beschäftigung, besser abgefedert 
werden können. Die wichtigsten 
Instrumente der Union zur Unterstützung 
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Sozialfonds Plus (ESF+), der auf 
vorausschauende Unterstützung 
ausgerichtet ist, und der EGF, der auf eine 
rasche Unterstützung im Falle unerwarteter 
größerer Umstrukturierungen abzielt

betroffener Arbeitnehmer sind der 
Europäische Sozialfonds Plus (ESF+), der 
auf vorausschauende Unterstützung 
ausgerichtet ist, und der EGF, der auf eine 
rasche Unterstützung im Falle unerwarteter 
größerer Umstrukturierungen abzielt

_________________ _________________

22 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Qualitätsrahmen der EU für die 
Antizipation von Veränderungen und 
Umstrukturierungen (COM(2013) 882 
final, 13.12.2013).

22 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Qualitätsrahmen der EU für die 
Antizipation von Veränderungen und 
Umstrukturierungen (COM(2013) 882 
final, 13.12.2013).

Begründung

Im Anschluss an die Entschließung des Europäischen Parlaments (P8_TA(2018)0363) 
wurden EGF-Mittel für das Projekt eines Sozialplans für Entlassungen von niederländischen 
Bankangestellten bereitgestellt. Merkwürdig ist, dass die Banken selbst keinen Beitrag 
geleistet haben, zumal Unternehmen dazu angehalten werden. Obwohl die Banken in den 
Niederlanden Milliardengewinne erwirtschaftet haben, haben sie keinen Beitrag zu einem 
Sozialplan für entlassene Bankangestellte geleistet.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Kommission führte eine 
Halbzeitevaluierung des EGF durch, um zu 
bewerten, wie und in welchem Ausmaß der 
EGF seine Ziele erreicht. Daraus ging 
hervor, dass der EGF ein wirksames 
Instrument ist, durch dessen Einsatz eine 
höhere Wiedereingliederungsquote 
entlassener Arbeitnehmer als im 
vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum verzeichnet 
werden konnte. Die Evaluierung ergab 
zudem, dass der EGF einen europäischen 
Mehrwert erbringt. Dies gilt insbesondere 
für seine Volumeneffekte. Dies bedeutet, 

(12) Die Kommission führte eine 
Halbzeitevaluierung des EGF durch, um zu 
bewerten, wie und in welchem Ausmaß der 
EGF seine Ziele erreicht. Daraus ging 
hervor, dass der EGF ein wirksames 
Instrument ist, durch dessen Einsatz eine 
höhere Wiedereingliederungsquote 
entlassener Arbeitnehmer als im 
vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum verzeichnet 
werden konnte. Die Evaluierung ergab 
zudem, dass der EGF einen EU-Mehrwert
erbringt. Dies gilt insbesondere für seine 
Volumeneffekte. Dies bedeutet, dass die 
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dass die EGF-Unterstützung nicht nur die 
Zahl und Vielfalt der angebotenen 
Dienstleistungen erhöht, sondern auch 
deren Wirkungsgrad. Weiterhin haben 
EGF-Interventionen eine hohe 
Öffentlichkeitswirkung und führen der 
Öffentlichkeit den EU-Mehrwert der 
Intervention unmittelbar vor Augen. Es 
wurden jedoch auch mehrere 
Herausforderungen festgestellt. Auf der 
einen Seite wurde das Verfahren für die 
Mobilisierung der Mittel als zu langwierig 
angesehen. Darüber hinaus berichteten 
viele Mitgliedstaaten über Probleme bei 
der Ausarbeitung einer ausführlichen 
Analyse des Ereignisses, das die 
Entlassungen bewirkte. Der Hauptgrund 
für den Verzicht auf die Antragstellung in 
Mitgliedstaaten mit einem potenziellen 
EGF-Fall sind Probleme im 
Zusammenhang mit den finanziellen und 
institutionellen Kapazitäten. Die Ursache 
dafür könnte einfach fehlendes Personal 
sein – die Mitgliedstaaten können derzeit 
nur technische Hilfe beantragen, wenn 
sie einen EGF-Fall abwickeln. Da 
Entlassungen unerwartet kommen können, 
wäre es wichtig, dass die Mitgliedstaaten 
sofort reagieren und einen Antrag ohne 
Verzögerungen einreichen können.
Darüber hinaus scheinen in einigen 
Mitgliedstaaten intensivere 
Anstrengungen für den Aufbau 
institutioneller Kapazitäten erforderlich 
zu sein, um eine wirksame und effektive 
Abwicklung von EGF-Fällen 
sicherzustellen. Der Schwellenwert von 
500 Entlassungen wurde als zu hoch 
kritisiert, vor allem im Hinblick auf 
weniger dicht besiedelte Gebiete26.

EGF-Unterstützung nicht nur die Zahl und 
Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen 
erhöht, sondern auch deren Wirkungsgrad. 
Weiterhin haben EGF-Interventionen eine 
hohe Öffentlichkeitswirkung und führen 
der Öffentlichkeit den EU-Mehrwert der 
Intervention unmittelbar vor Augen. Es 
wurden jedoch auch mehrere 
Herausforderungen festgestellt. Zuallererst 
sollte klar sein, dass die betreffenden 
Unternehmen und die Mitgliedstaaten für 
die Aufstellung der Sozialpläne zur 
Wiedereingliederung der betroffenen 
Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt die 
Hauptverantwortung tragen. Der EGF 
kann nur eine ergänzende Rolle spielen 
und sollte vorrangig in denjenigen 
Regionen zum Einsatz kommen, in denen 
weder das betreffende Unternehmen noch 
die nationalen und regionalen Behörden 
über die Ressourcen verfügen, um die 
notwendigen Maßnahmen zu finanzieren. 
Zudem wurde der EU-Mehrwert in den 
Fällen hinterfragt, in denen ein 
Unternehmen zunächst nationale 
Beihilfen und Beihilfen der Union erhält 
(beispielsweise für seine 
Innovationstätigkeiten), sich anschließend 
jedoch entschied, eine rentable 
Niederlassung in einen anderen
Mitgliedstaat oder sogar in Drittländer zu 
verlagern, ohne seine Verantwortung für 
die Finanzierung der 
Wiedereingliederung der von der 
Schließung seiner Niederlassung 
betroffenen Arbeitnehmer zu 
übernehmen, und stattdessen –
insbesondere im Rahmen einer 
Standortverlagerung innerhalb der Union 
– noch einmal an dem neuen Standort 
von Beihilfen zu profitieren. Darüber 
hinaus wurde das Verfahren für die 
Mobilisierung der Mittel als zu langwierig 
angesehen. Viele Mitgliedstaaten 
berichteten über Probleme bei der 
Ausarbeitung einer ausführlichen Analyse 
des Ereignisses, das die Entlassungen 
bewirkte. Der Hauptgrund für den Verzicht 
auf die Antragstellung in Mitgliedstaaten 
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mit einem potenziellen EGF-Fall sind 
Probleme im Zusammenhang mit den 
finanziellen und institutionellen 
Kapazitäten. Da Entlassungen unerwartet 
kommen können, wäre es wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten sofort reagieren und einen 
Antrag ohne Verzögerungen einreichen 
können. Der Schwellenwert von 
500 Entlassungen wurde als zu hoch 
kritisiert, vor allem im Hinblick auf 
weniger dicht besiedelte Gebiete26.

_________________ _________________

26 COM(2018) 297 final und die 
begleitende Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen SWD(2018) 192 
final.

26 COM(2018) 297 final und die 
begleitende Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen SWD(2018) 192 
final.

Begründung

Der EGF dient dem Zusammenhalt; deshalb sollten die ärmsten und am stärksten betroffenen 
Regionen Mittel aus dem Fonds erhalten. Unternehmen erhalten die Beihilfen häufig drei 
Mal: Zunächst im Rahmen ihrer Unternehmensaktivität, zum zweiten Mal im Rahmen der 
Schließung einer rentablen Niederlassung und zum dritten Mal, wenn eine 
Standortverlagerung innerhalb der EU stattfindet.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Um die Solidarität der Union mit 
entlassenen Arbeitnehmern und 
Selbstständigen, die ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben haben, zu bekunden, sollte der 
Kofinanzierungssatz für die Kosten des 
Pakets personalisierter Dienstleistungen 
und seiner Durchführung dem 
Kofinanzierungssatz des ESF+ in dem 
betreffenden Mitgliedstaat entsprechen.

(15) Um die Solidarität der Union mit 
entlassenen Arbeitnehmern und 
Selbstständigen, die ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben haben, zu bekunden, sollte der 
Kofinanzierungssatz für die Kosten des 
Pakets personalisierter Dienstleistungen 
und seiner Durchführung 70 % der 
geschätzten Gesamtkosten betragen.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Entlassene Arbeitnehmer und 
Selbstständige, die ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben haben, sollten unabhängig von 
der Art ihres Beschäftigungsvertrags oder -
verhältnisses gleichermaßen Zugang zum 
EGF haben. Deshalb sollten entlassene 
Arbeitnehmer ebenso wie Selbstständige, 
die ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben 
haben, als mögliche EGF-Begünstigte im 
Sinne dieser Verordnung gelten.

(18) Entlassene Arbeitnehmer und 
Selbstständige, die ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben haben, sollten unabhängig von 
der Art ihres Beschäftigungsvertrags oder -
verhältnisses gleichermaßen Zugang zum 
EGF haben. Deshalb sollten entlassene 
Arbeitnehmer (sowohl mit befristeten als 
auch unbefristeten Verträgen sowie 
Leiharbeitnehmer) ebenso wie 
Selbstständige (einschließlich Inhaber von 
Kleinst- und Kleinunternehmen), die ihre 
Erwerbstätigkeit aufgegeben haben, als 
mögliche EGF-Begünstigte im Sinne dieser 
Verordnung gelten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Finanzbeiträge des EGF sollten in 
erster Linie in aktive 
Arbeitsmarktmaßnahmen fließen, die auf 
die rasche Wiedereingliederung von 
Begünstigten in einen nachhaltigen 
Arbeitsmarkt abzielen, entweder inner-
oder außerhalb ihres ursprünglichen 
Tätigkeitsbereichs. Die Maßnahmen sollten 
den prognostizierten Bedarf der lokalen 
oder regionalen Arbeitsmärkte 
widerspiegeln. Wo immer dies angezeigt 
ist, sollte jedoch auch die Mobilität 
entlassener Arbeitnehmer unterstützt 
werden, damit diese an einem anderen Ort 
eine neue Beschäftigung finden können. 
Ein besonderer Schwerpunkt soll auf die 
Vermittlung von Kompetenzen gelegt 
werden, die im digitalen Zeitalter 
erforderlich sind. Die Einbeziehung von 

(19) Finanzbeiträge des EGF sollten die 
soziale Verantwortung der betreffenden 
Unternehmen unberührt lassen und in 
erster Linie in aktive 
Arbeitsmarktmaßnahmen fließen, die auf 
die rasche Wiedereingliederung von 
Begünstigten in einen nachhaltigen 
Arbeitsmarkt abzielen, entweder inner-
oder außerhalb ihres ursprünglichen 
Tätigkeitsbereichs, allerdings auch die 
Eigeninitiative bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen unter anderem mittels 
Genossenschaften fördern. Die 
Maßnahmen sollten den prognostizierten 
Bedarf der lokalen oder regionalen 
Arbeitsmärkte widerspiegeln. Wo immer 
dies angezeigt ist, sollte jedoch auch die 
Mobilität entlassener Arbeitnehmer 
unterstützt werden, damit diese an einem 
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Geldleistungen in ein koordiniertes Paket 
personalisierter Dienstleistungen sollte nur 
in begrenztem Maße möglich sein. 
Unternehmen könnten angehalten werden, 
sich an der nationalen Kofinanzierung für 
aus dem EGF unterstützte Maßnahmen zu 
beteiligen.

anderen Ort eine neue Beschäftigung 
finden können. Ein besonderer 
Schwerpunkt soll auf die Vermittlung von 
Kompetenzen gelegt werden, die im 
digitalen Zeitalter erforderlich sind. Die 
Einbeziehung von Geldleistungen in ein 
koordiniertes Paket personalisierter 
Dienstleistungen sollte nur in begrenztem 
Maße möglich sein. Unternehmen sollten
angehalten werden, sich an der nationalen 
Kofinanzierung für aus dem EGF 
unterstützte Maßnahmen zu beteiligen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Im Zeitraum von März 2007 bis 
März 2017 gingen bei der Kommission 
148 Anträge auf Kofinanzierung aus dem 
EGF aus 21 Mitgliedstaaten ein, die 
insgesamt fast 600 Millionen EUR 
betrafen, um 138 868 entlassene 
Arbeitnehmer und 2 944 Menschen, die 
weder eine Arbeit haben noch eine 
schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren (NEETs), zu unterstützen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Sieben Mitgliedstaaten haben im 
Zeitraum zwischen 2007 und 2017 die 
verfügbare Unterstützung aus dem EGF 
nicht in Anspruch genommen. Es ist 
daher notwendig, sämtliche Fälle zu 
untersuchen, in denen regulatorische 
Hürden, mangelnde administrative 
Kapazitäten oder sonstige Hindernisse 
eine Teilnahme am EGF verhinderten, 
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und Maßnahmen vorzuschlagen, um 
derartige Hindernisse zu beseitigen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Damit Begünstigte möglichst 
effektiv und rasch unterstützt werden 
können, sollten die Mitgliedstaaten ihr 
Möglichstes tun, um vollständige Anträge 
für einen Finanzbeitrag des EGF 
vorzulegen. Verlangt die Kommission 
zusätzliche Informationen für die 
Bewertung eines Antrags, sollte die 
Bereitstellung dieser Informationen nur 
begrenzte Zeit in Anspruch nehmen.

(22) Damit Begünstigte möglichst 
effektiv und rasch unterstützt werden 
können, bedarf es unbedingt einer 
optimalen Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission, 
damit die Fristen für die Prüfung von 
Anträgen auf die Gewährung eines 
Finanzbeitrags aus dem EGF eingehalten 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten ihr 
Möglichstes tun, um vollständige Anträge 
für einen Finanzbeitrag aus dem EGF 
vorzulegen. Verlangt die Kommission 
zusätzliche Informationen für die 
Bewertung eines Antrags, sollte die 
Bereitstellung dieser Informationen nur 
begrenzte Zeit in Anspruch nehmen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollten Finanzbeiträge des EGF 
Maßnahmen, die im Rahmen der Fonds 
oder sonstiger Strategien oder Programme 
der Union für Begünstigte durchgeführt 
werden können, nicht ersetzen, sondern 
nach Möglichkeit ergänzen.

(24) Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollten Finanzbeiträge des EGF 
Maßnahmen, die im Rahmen eines 
Sozialplans von den betreffenden 
Unternehmen ergriffen werden müssen, 
und Maßnahmen, die nationale oder 
regionale Behörden selbst finanzieren 
können, sowie Maßnahmen, die im 
Rahmen der Fonds oder sonstiger 
Strategien oder Programme der Union für 
Begünstigte durchgeführt werden können, 
nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es sollte 
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verhindert werden, dass Unternehmen 
zunächst Unionsbeihilfen für ihre 
Aktivitäten, beispielsweise für ihre 
Innovationstätigkeit, erhalten, und im 
Anschluss daran rentable 
Niederlassungen schließen. Insbesondere 
in diesen Fällen sollten Beiträge des EGF 
an die Bedingung geknüpft werden, dass 
sich das betreffende Unternehmen
finanziell beteiligt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um dem Europäischen Parlament 
eine politische Kontrolle und der 
Kommission ein kontinuierliches 
Monitoring der mithilfe des EGF erzielten 
Ergebnisse zu ermöglichen, sollten die 
Mitgliedstaaten einen Schlussbericht über 
die Durchführung der EGF-Maßnahmen 
vorlegen.

(31) Um dem Europäischen Parlament 
eine politische Kontrolle und der 
Kommission ein kontinuierliches 
Monitoring der mithilfe des EGF erzielten 
Ergebnisse zu ermöglichen, sollten die 
Mitgliedstaaten alle zwei Jahre einen 
Schlussbericht über die Durchführung der 
EGF-Maßnahmen vorlegen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Unter Anerkennung der Bedeutung 
des Klimaschutzes gemäß den Zusagen der 
Union zur Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens und der VN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung wird 
dieses Programm dazu beitragen, 
Klimaschutzmaßnahmen in alle 
Politikbereiche der Union einzubeziehen 
und das allgemeine Ziel von 25 % der 
Ausgaben aus dem Unionshaushalt für die 
Unterstützung von Klimaschutzzielen zu 
erreichen. Entsprechende Maßnahmen 
werden während der Vorbereitung und 

(37) Unter Anerkennung der Bedeutung 
des Klimaschutzes gemäß den Zusagen der 
Union zur Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens und der VN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung wird 
dieses Programm dazu beitragen,
Klimaschutzmaßnahmen in alle 
Politikbereiche der Union einzubeziehen 
und das allgemeine Ziel von 30 % der 
Ausgaben aus dem Unionshaushalt für die 
Unterstützung von Klimaschutzzielen zu 
erreichen. Entsprechende Maßnahmen 
werden während der Vorbereitung und
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Durchführung des Fonds ermittelt und im 
Rahmen der Evaluierung erneut bewertet.

Durchführung des Fonds ermittelt und im 
Rahmen der Evaluierung erneut bewertet.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der EGF trägt zu einer ausgewogeneren 
Verteilung der Vorteile der Globalisierung 
und des technologischen Fortschritts bei, 
indem er entlassene Arbeitnehmer bei der 
Anpassung an den Strukturwandel 
unterstützt. Er trägt damit zur Umsetzung 
der Grundsätze bei, die im Rahmen der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
festgelegt wurden, und stärkt den sozialen 
und wirtschaftlichen Zusammenhalt 
zwischen den Regionen und den 
Mitgliedstaaten.

Der EGF trägt zu einer ausgewogeneren 
Verteilung der Vorteile der Globalisierung 
und des technologischen Fortschritts bei, 
indem er entlassene Arbeitnehmer bei der 
Anpassung an den Strukturwandel 
unterstützt. Er trägt damit zur Umsetzung 
der Grundsätze bei, die im Rahmen der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
gemäß Artikel 151 AEUV festgelegt 
wurden, und stärkt den sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalt zwischen 
den Regionen und den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das spezifische Ziel des EGF 
besteht darin, Unterstützung bei 
unerwarteten größeren 
Umstrukturierungsmaßnahmen anzubieten, 
vor allem bei solchen, die durch 
globalisierungsbedingte
Herausforderungen, wie z. B. 
Veränderungen im Welthandelsgefüge, 
Handelsstreitigkeiten, Finanz- und 
Wirtschaftskrisen oder Übergang zu einer 
CO2-armen Wirtschaft, oder durch 
Digitalisierung bzw. Automatisierung
verursacht werden. Besonderes Gewicht 
liegt auf Maßnahmen zur Unterstützung 
der am stärksten benachteiligten Gruppen.

2. Das spezifische Ziel des EGF 
besteht darin, Unterstützung bei 
unerwarteten größeren 
Umstrukturierungsmaßnahmen anzubieten, 
vor allem bei solchen, die durch 
globalisierungsbedingte
Herausforderungen, wie z. B. 
Veränderungen im Welthandelsgefüge, 
Handelsstreitigkeiten, Finanz- und 
Wirtschaftskrisen oder Übergang zu einer 
CO2-armen Wirtschaft, oder durch den 
technologischen Wandel verursacht 
werden. Besonderes Gewicht liegt auf 
Maßnahmen zur Unterstützung der am 
stärksten benachteiligten Gruppen sowie 
auf Mitgliedstaaten und Regionen, die am 
stärksten betroffen sind und in denen die 
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nationalen und regionalen Behörden 
nicht über adäquate Ressourcen verfügen, 
um die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Die soziale Verantwortung der 
betreffenden Unternehmen, insbesondere 
im Hinblick auf ihren Beitrag zu den 
Sozialplänen für entlassene 
Arbeitnehmer, bleibt von der 
Unterstützung aus dem EGF unberührt.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „entlassener Arbeitnehmer“ einen 
Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis aus 
wirtschaftlichen Gründen vorzeitig durch 
Entlassung endet oder dessen Vertrag aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht erneuert 
wird;

(a) „entlassener Arbeitnehmer“ einen 
Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis aus 
wirtschaftlichen Gründen vorzeitig durch 
Entlassung endet oder dessen Vertrag 
aufgrund einer unerwarteten größeren 
Umstrukturierungsmaßnahme nicht 
erneuert wird;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Begünstigter“ eine Person, die an 
aus dem EGF kofinanzierten Maßnahmen 
teilnimmt;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Unregelmäßigkeit“ jeden Verstoß 
gegen anwendbares Recht als Folge einer 
Handlung oder Unterlassung eines an der 

(d) „Unregelmäßigkeit“ jeden Verstoß 
gegen anwendbares Recht als Folge einer 
Handlung oder Unterlassung eines an der 
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Inanspruchnahme von EGF-Mitteln 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, die 
einen Schaden für den Haushalt der Union 
in Form einer ungerechtfertigten Ausgabe 
bewirkt oder bewirken würde.

Inanspruchnahme von EGF-Mitteln 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, die 
einen Schaden für die finanziellen 
Interessen der Union in Form einer 
ungerechtfertigten Ausgabe zulasten des 
Haushalts der Union bewirkt oder 
bewirken würde.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) es innerhalb eines Bezugszeitraums 
von sechs Monaten, insbesondere in KMU, 
die alle im selben Wirtschaftszweig der 
NACE-Rev.2-Abteilung tätig sind und in 
einer oder in zwei aneinandergrenzenden 
Regionen auf NUTS-2-Niveau oder in 
mehr als zwei aneinandergrenzenden 
Regionen auf NUTS-2-Niveau liegen, in 
mehr als 250 Fällen zur Entlassung von 
Arbeitnehmern oder zur Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit von Selbstständigen 
kommt, sofern mehr als 250 Arbeitnehmer 
oder Selbstständige in zwei dieser 
Regionen betroffen sind;

(b) es innerhalb eines Bezugszeitraums 
von sechs Monaten, insbesondere in KMU, 
die alle im selben Wirtschaftszweig der 
NACE-Rev.2-Abteilung tätig sind und in 
einer oder in zwei aneinandergrenzenden 
Regionen auf NUTS-2-Niveau in 
demselben oder in benachbarten 
Mitgliedstaaten oder in mehr als zwei 
aneinandergrenzenden Regionen auf 
NUTS-2-Niveau in demselben oder in 
benachbarten Mitgliedstaaten liegen, in 
mehr als 250 Fällen zur Entlassung von 
Arbeitnehmern oder zur Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit von Selbstständigen 
kommt, sofern mehr als 250 Arbeitnehmer 
oder Selbstständige in zwei dieser 
Regionen betroffen sind;

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Betrifft die Einstellung der 
Tätigkeit eine rentable Niederlassung, 
trägt das betreffende Unternehmen zur 
Wiedereingliederung der entlassenen 
Arbeitnehmer bei, vorzugsweise im 
Rahmen eines Sozialplans. 
Finanzbeiträge aus dem EGF werden an 
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die Bedingung geknüpft, dass ein solcher 
Beitrag geleistet wird.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Investitionen in die Selbstständigkeit, 
in Unternehmensgründungen und in die 
Übernahme von Unternehmen durch die 
Beschäftigten dürfen 20 000 EUR je 
entlassenen Arbeitnehmer nicht 
übersteigen.

Die Investitionen in die Selbstständigkeit, 
in Unternehmensgründungen und in die 
Übernahme von Unternehmen durch die 
Beschäftigten, insbesondere im Rahmen 
der Gründung von Genossenschaften,
dürfen 20 000 EUR je entlassenen 
Arbeitnehmer nicht übersteigen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ausarbeitung des koordinierten 
Pakets personalisierter Dienstleistungen 
wird sowohl den künftigen Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt als auch den in 
Zukunft nachgefragten Kompetenzen 
Rechnung getragen. Das koordinierte Paket 
ist mit dem Umstieg auf eine 
ressourcenschonende und nachhaltige 
Wirtschaft vereinbar, berücksichtigt auch 
die Vermittlung von Kompetenzen, die im 
digitalen Zeitalter nachgefragt werden, und 
trägt der Nachfrage auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt Rechnung.

Bei der Ausarbeitung des koordinierten 
Pakets personalisierter Dienstleistungen 
wird sowohl den künftigen Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt als auch den in 
Zukunft nachgefragten Kompetenzen 
Rechnung getragen. Das koordinierte Paket 
ist mit dem Umstieg auf eine 
ressourcenschonende und nachhaltige 
Wirtschaft vereinbar, berücksichtigt die 
Vermittlung von Kompetenzen, die im 
digitalen Zeitalter nachgefragt werden.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die vom EGF unterstützten Maßnahmen 
treten nicht an die Stelle passiver 
Sozialschutzmaßnahmen.

Die vom EGF unterstützten Maßnahmen 
treten weder an die Stelle passiver 
Sozialschutzmaßnahmen noch aktiver 
Arbeitsmarktmaßnahmen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Bestätigung, dass das 
Unternehmen, das die Entlassungen 
vornimmt, seinen rechtlichen 
Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Entlassungen nachkommt, sofern es nach 
den Entlassungen seine Tätigkeit fortsetzt;

(b) die Bestätigung, dass das 
Unternehmen, das die Entlassungen 
vornimmt, seinen rechtlichen 
Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Entlassungen nachkommt und den 
Verpflichtungen, die sich aus 
Kollektivvereinbarungen oder 
Verhandlungen über einen Sozialplan 
ergeben, sofern es nach den Entlassungen 
seine Tätigkeit fortsetzt;

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) eine klare Darstellung der 
Maßnahmen, die bereits von den 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
entlassenen Arbeitnehmer ergriffen 
wurden und des ergänzenden Charakters 
der Finanzbeiträge aus dem EGF, die 
aufgrund der mangelnden Ressourcen der 
nationalen und regionalen Behörden 
beantragt wurden;
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) einen Überblick über die 
Unionsmittel, die das entlassende 
Unternehmen in den fünf Jahren vor den 
Massenentlassungen bereits erhalten hat;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) für Evaluierungszwecke 
fallspezifische Zielwerte, die die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Wiedereinstellungsquote von Begünstigten 
6 Monate nach Ende des 
Durchführungszeitraums festlegen;

(i) für Evaluierungszwecke 
fallspezifische Zielwerte und Indikatoren, 
die die Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Wiedereinstellungsquote von Begünstigten 
sechs Monate nach Ende des 
Durchführungszeitraums festlegen;

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) eine Erklärung, dass die beantragte 
EGF-Unterstützung dem 
verfahrensrechtlichen und materiellen 
Unionsrecht auf dem Gebiet der staatlichen 
Beihilfen entspricht, sowie eine Erklärung, 
in der ausgeführt wird, weshalb das 
koordinierte Paket personalisierter 
Dienstleistungen nicht an die Stelle von 
Maßnahmen tritt, für die die Unternehmen 
aufgrund des nationalen Rechts oder von 
Kollektivvereinbarungen verantwortlich 
sind;

(l) eine Erklärung, dass die beantragte 
EGF-Unterstützung dem 
verfahrensrechtlichen und materiellen 
Unionsrecht auf dem Gebiet der staatlichen 
Beihilfen entspricht, sowie eine Erklärung, 
in der ausgeführt wird, weshalb das 
koordinierte Paket personalisierter 
Dienstleistungen nicht an die Stelle von 
Maßnahmen tritt, für die die Unternehmen 
aufgrund des nationalen Rechts oder von 
Kollektivvereinbarungen verantwortlich 
sind und nicht an die Stelle von 
Maßnahmen, die von den zuständigen 
Behörden für aktive 
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Arbeitsmarktmaßnahmen und passive 
Sozialschutzmaßnahmen zu ergreifen 
sind;

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gleichstellung von Männern und Frauen
und Nichtdiskriminierung

Gleichstellung der Geschlechter und 
Nichtdiskriminierung

Begründung

Der Begriff „Geschlechter“ beinhaltet mehr als nur Männer und Frauen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die Gleichstellung von 
Männern und Frauen sowie die 
Einbeziehung der 
Gleichstellungsperspektive integrale 
Bestandteile der einzelnen Phasen des 
Einsatzes des Finanzbeitrags des EGF sind 
und in diesen Phasen gefördert werden.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Einbeziehung der 
Gleichstellungsperspektive integrale 
Bestandteile der einzelnen Phasen des 
Einsatzes des Finanzbeitrags des EGF sind 
und in diesen Phasen gefördert werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Führt die Kommission die 
technische Unterstützung im Rahmen der 
indirekten Mittelverwaltung durch, stellt 
sie sicher, dass das Verfahren zur 
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Benennung des Auftragnehmers, der ihre 
Verpflichtung übernimmt, transparent 
abläuft und dass alle EGF-
Interessenträger, einschließlich des 
Europäischen Parlaments, entsprechend 
informiert werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission führt auf ihren 
Erfahrungen beruhende Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf 
die Interventionen und Ergebnisse des EGF 
durch, um die Wirksamkeit des EGF zu 
steigern und dafür zu sorgen, dass die 
Bürger und Erwerbstätigen der Union über 
den EGF Bescheid wissen.

Die Kommission führt auf ihren 
Erfahrungen und den von den 
Mitgliedstaaten übermittelten 
Bewertungen beruhende Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf 
die Interventionen und Ergebnisse des EGF 
durch, um die Wirksamkeit des EGF zu 
steigern und dafür zu sorgen, dass die 
Bürger und Erwerbstätigen der Union über 
den EGF Bescheid wissen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Kofinanzierungssatz des EGF 
für die betreffenden Maßnahmen wird an 
den höchsten Kofinanzierungssatz des 
ESF+ im jeweiligen Mitgliedstaat 
angeglichen.

2. Der Kofinanzierungssatz des EGF 
für die betreffenden Maßnahmen darf 
70 % der geschätzten Gesamtkosten 
gemäß Artikel 9 nicht überschreiten.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 16a

In Ausnahmefällen und wenn die im Jahr 
der größeren 
Umstrukturierungsmaßnahme noch 
verfügbaren Mittel des Fonds nicht 
ausreichen, um die von der 
Haushaltsbehörde als erforderlich 
betrachtete Hilfe zu leisten, kann die 
Kommission vorschlagen, die fehlenden 
Mittel aus dem Fonds des Folgejahres zu 
schöpfen. Die jährliche 
Haushaltsobergrenze des Fonds für das 
Jahr der größeren 
Umstrukturierungsmaßnahme und für 
das Folgejahr wird auf keinen Fall 
überschritten.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19a

Die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d 
genannte Befragung der Begünstigten 
basiert auf dem Muster, das die 
Kommission per Durchführungsrechtsakt 
festlegt. Um einheitliche Bedingungen für 
die Umsetzung dieses Artikels 
sicherzustellen, erlässt die Kommission im 
Einklang mit dem Beratungsverfahren 
nach Artikel 26 Absatz 2 einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem das für 
die Befragung der Begünstigten zu 
verwendende Muster festgelegt ist.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Ergebnisse einer sechs Monate
nach Ende des Durchführungszeitraums 
vorgenommenen Befragung der 
Begünstigten, die auf Folgendes abstellt: 
wahrgenommene Veränderung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Begünstigten 
bzw. – für diejenigen, die bereits eine 
Beschäftigung gefunden haben – weitere 
Informationen über die Qualität der 
Beschäftigung, wie z. B. Änderung der 
Arbeitszeit, des Verantwortungsgrads oder 
der Gehaltsstufe im Vergleich zur früheren 
Beschäftigung, und über den Sektor, in 
dem die betreffende Person eine 
Beschäftigung gefunden hat; die 
entsprechenden Informationen sind nach 
Geschlecht, Altersgruppe und 
Bildungsniveau aufzuschlüsseln;

(d) Ergebnisse einer binnen sechs 
Monaten nach Ende des 
Durchführungszeitraums vorgenommenen 
Befragung der Begünstigten, die auf 
Folgendes abstellt: wahrgenommene 
Veränderung der Beschäftigungsfähigkeit 
der Begünstigten bzw. – für diejenigen, die 
bereits eine Beschäftigung gefunden haben
– weitere Informationen über die Qualität 
der Beschäftigung, wie z. B. Änderung der 
Arbeitszeit, des Verantwortungsgrads oder 
der Gehaltsstufe im Vergleich zur früheren 
Beschäftigung, und über den Sektor, in 
dem die betreffende Person eine 
Beschäftigung gefunden hat; die 
entsprechenden Informationen sind nach 
Geschlecht, Altersgruppe und 
Bildungsniveau aufzuschlüsseln;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Spätestens neunzehn Monate nach 
Ablauf des in Artikel 15 Absatz 3 
genannten Zeitraums legt der betreffende 
Mitgliedstaat die Daten zum Indikator über 
längerfristige Ergebnisse gemäß Nummer 3 
des Anhangs vor.

2. Spätestens neunzehn Monate nach 
Ablauf des in Artikel 15 Absatz 3 
genannten Zeitraums legt der betreffende 
Mitgliedstaat die vollständigen und 
gebührend geprüften Daten zum Indikator 
über längerfristige Ergebnisse gemäß 
Nummer 3 des Anhangs vor.
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 1. August 2021 und danach alle zwei 
Jahre einen umfassenden quantitativen und 
qualitativen Bericht über die in den beiden 
Vorjahren im Rahmen dieser Verordnung 
und der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 
durchgeführten Tätigkeiten vor. Dieser 
Bericht behandelt hauptsächlich die durch 
den EGF erzielten Ergebnisse und enthält 
insbesondere Angaben zu den 
eingereichten Anträgen, den erlassenen 
Beschlüssen, den finanzierten Maßnahmen, 
einschließlich statistischer Daten zu den im 
Anhang genannten Indikatoren, der 
Komplementarität solcher Maßnahmen mit 
den durch die anderen Unionsfonds, 
insbesondere den ESF+, geförderten 
Maßnahmen und Informationen zur 
Abwicklung des bereitgestellten 
Finanzbeitrags; zudem werden in dem 
Bericht diejenigen Anträge aufgeführt, die 
aufgrund fehlender Mittel oder nicht 
gegebener Förderfähigkeit abgelehnt oder 
mit einem geringeren Finanzbeitrag 
genehmigt wurden.

1. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 1. August 2021 und danach alle zwei 
Jahre einen umfassenden quantitativen und 
qualitativen Bericht über die in den beiden 
Vorjahren im Rahmen dieser Verordnung 
und der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 
durchgeführten Tätigkeiten vor. Dieser 
Bericht behandelt hauptsächlich die durch 
den EGF erzielten Leistungen und 
Ergebnisse im Vergleich zu den 
festgelegten Zielvorgaben und enthält 
insbesondere Angaben zu solidem 
Finanzmanagement, den eingereichten 
Anträgen, den erlassenen Beschlüssen, den 
finanzierten Maßnahmen, einschließlich 
statistischer Daten zu den im Anhang 
genannten Indikatoren, der 
Komplementarität solcher Maßnahmen mit 
den durch die anderen Unionsfonds, 
insbesondere den ESF+, geförderten 
Maßnahmen und Informationen zur 
Abwicklung des bereitgestellten 
Finanzbeitrags; zudem werden in dem 
Bericht diejenigen Anträge aufgeführt, die 
aufgrund fehlender Mittel oder nicht 
gegebener Förderfähigkeit abgelehnt oder 
mit einem geringeren Finanzbeitrag 
genehmigt wurden.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Alle vier Jahre führt die 
Kommission auf eigene Initiative und in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten eine Evaluierung der EGF-

1. Die Kommission führt Alle vier 
Jahre auf eigene Initiative und in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
eine Evaluierung der EGF-Finanzbeiträge 
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Finanzbeiträge durch. durch. Diese Evaluierung enthält 
insbesondere Angaben zu der Leistung, 
zum EU-Mehrwert und zum soliden 
Finanzmanagement der Finanzbeiträge 
aus dem EGF.
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